
D Landkreis Borde

E3 Einrichtungsträger

Entgeltvereinbarung
gemäß § 11a Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA)

i. V. m. §§ 78b bis 78e des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zwischen dem

Landkreis Borde
Bornsche Straße 2
39340 Haldensleben
vertreten durch den Landrat, Herrn Martin Stichnoth

dieser für den Abschluss der Entgeltvereinbarung vertreten durch den
Dezernenten Herrn Dirk Michelmann - Dezernat 2 - Bildung, Soziales, Jugend und
Gesundheit

nachfolgend Landkreis Borde genannt

und der

Soziale Bürgerinitiative Glindenberg gGmbH
Glindenberg
Breite Straße 25

39326 Wolmirstedt
vertreten durch die Geschäftsführerin, Frau Andrea Weimeister

nachfolgend Einrichtungsträger genannt

für die Tageseinrichtung

Kita "Weinbergwichtel"
Farsleben
Wolmirstedter Straße 5 a
39326 Wolmirstedt
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Präambel

Ge.maßJ^KIreG.LSA"schließlder Landkreis Börde als örtlicher Träger der öffentlichen
ah"fe.T'tden Trä9em v°n_Tageseinrichtungen Vereinbarungen über den ietrieb'der

xTTSem"ncht.un?en nachclen §§ 78b~bis 78e SGB'vnl im'Einvern^mend'erGem'eTndro ^r
Verbandsgemeinde, auf deren Gebiet die TageseinrJchtung-iiegtl (Sitzgemein'd^°'a^"

1. Aufgaben und Ziele

. "'. ,me, '^. de:n-Le'stu,ngs:, und ,c!uaNtätsentwicklungsvereinbarungen festgelegten Leistungs-
lind, QU_alitatsmerkmale bilden 9emäß § 78cAb'satz2Satz2SGBvTlTdie!Gmndlaa'en':?ür

1'2' raeEntgeltvere.int'arun9.beinhaltetdie monatlichen Platzkosten für den Besuch der Ta-
.
gesemricht.un9 K'ta, "Weinbergwichtel" inFarsleben, 39326 Wolmiretedt~füi:Kinder un-
ter-dreuahren' für K"1.cler mndr» Jahren bis zum SchuleTntritt'und'fu'r'Schu'lkinder'ent-"

der verträglich vereinbarten Betreuungszeit.
-3' Y°m,Abs(:hluss der Entgeltvereinbarung grundsätzTich unberührt bleibt die Finanzie

nach den §§ 11 bis 13 KiFöG LSA.

2. Leistungsbezogenes Entgelt

2'1' Der. Em".cht',"''gst.räser ye rsichert. dass sich die in der Kalkulation ausgewiesenen Platz-

aus den Merkmalen der zu erbringenden Leistungen ergeben.

2'2' ,De"mlnatnchen-Ertgeltefür_die verschiedenen Betreuungsangebote (Platzkosten) sind
in Anlage 1 aufgeführt, welche Bestandteil dieser Vereinbarung'jst

,
LelsIun9en;. zu denen. andere. K°stenträ9er gesetzlich oder verträglich verpflichtet sind,
wu.rde!1"mcw'n-dle-Entgeltermittlung einbezogen (z. B; Verpflegungskosten', rl'nteg7atro n^
^nl'n^sJ°J1 lkosten. furanerkanntbehin. derteKinder)-Der^i^^^

; diese Kostenanteile in den umlagefähigen Kostenbestandte~ilennTcht"e'nt'halt'en"s'ind'

2'4'  node"n.Ertge^gemaß der.Anla9e 1. werden_die Landes- und Landkreismittel gemäß
-urld_"12a KiFÖG LSA in Abzu9 Sebracht. Den verbleibenden'Finanzbedarf ^at'd"ie

oder Verbandsgemeinde gemäß § 12b KiFöG LSA zu'trage'n.'

3. Zahlungsmodalitäten

D[e E'nr'chtungsträger rechnen die Entgelte monatlich bis zum 15. des Fotoemonats bei
i Gemeinde oderVerbandsgemeinde auf Basis der tatsächljchen"

des Abrechnun9smonats ab. Vom Entgelt sind die La'ndesmitteTgemäßi'^'^K'iRTGts'A"
^Li;aldkrel-sante"9emäß. §. 12a KiFÖG LSA sowie die"Koste'nbl ert rage', ''sofem"di^se

_den Träger selbst erhoben werden, gemäß § 13 KiFöG"LSA"un°d"der"ieweUi'c
K°stenbe'tra9ssatzung in Abzu9 zu bringen.~'Der Differenzbetrag'is'tvonde"n'Ge'mei'n^n

direkt an die Einrichtungsträger zu entrichten.
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4. Prüfung

4. 1. Der Einrichtungsträger hat in Umsetzung des § 11 a Absatz 4 KiFöG LSA die Einnahmen
und Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nach-
vollziehbar, transparent und durch Nachweise bis zum 30. 06. des Folgejahres mit Hilfe
der zur Verfügung gestellten Kostentabelle darzulegen.

4. 2. Den Nachweisen über die Einnahmen und Ausgaben ist eine Aufstellung der Beschäftig-
ten unter Ausweis der Qualifikation, der Eingruppierung, des Beschäftigungszeitraumes
und der Jeweiligen Brutto-Personalkosten beizufügen.

4. 3. Der Träger willigt ein, dass eine Prüfung der Nachweiserbringung gemäß der jeweils gül-
tigen Richtlinie zur Umsetzung des KiFöG Sachsen-Anhalt im Landkreis Borde auch vor
Ort durch Mitarbeiter des Jugendamtes durchgeführt werden darf.

5. Dauer und Kündigung der Vereinbarung

5. 1. Die Laufzeit der Vereinbarung beginnt am 4. Mai 2021 und endet am 3. Mai 2022.

5.2. Wird diese Entgeltvereinbarung zwischen dem Landkreis Borde und dem Einrichtungsträ-
ger geändert oder neu gefasst, tritt die dann geschlossene Entgeltvereinbarung an die
Stelle dieser Entgeltvereinbarung.

5. 3. Die Entgeltvereinbarung verlängert sich Jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Partei spä-
testens zwei Monate vor Ablauf der Vereinbarung von einem der Vertragsparteien zur
Entgeltverhandlung aufgerufen wird. Zur Aufforderung sind alle Nachweise gemäß der
jeweils gültigen Richtlinie zur Umsetzung des KiFöG Sachsen-Anhalt für den Landkreis
Borde und die Kalkulationstabelle einzureichen.

5.4. Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen, die der
Entgeltvereinbarung zugrunde lagen, sind die Entgelte auf Verlangen einer Vertragspartei
gemäß § 78 d Abs. 3 SGB VIII für den laufenden Vereinbarungszeitraum neu zu verhan-
dein (die veränderten Platzkosten gelten nicht rückwirkend, sondern ab dem Zeitpunkt
des Neuabschlusses). Die Vertragsänderung bedarf der Schriftform.

5. 5. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die vereinbarten Entgelte bis zum In-
krafttreten einer neuen Entgeltvereinbarung weiter.

5.6. Die Entgeltvereinbarung kann durch die Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten
zum Monatsende gekündigt werden.

5.7. Für die Kündigung der Entgeltvereinbarung gelten die Vorschriften für öffentlich-rechtliche
Verträge des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch (SGB X).

5. 8. Die Kündigung aus wichtigem Grund durch den Landkreis Borde ist insbesondere dann
möglich, wenn der Einrichtungsträger seine Tätigkeit einstellt, seine satzungsgemäßen
und konzeptionellen Ziele nicht mehr erfüllt oder seine wirtschaftlichen Verhältnisse ihn
an der ordnungsgemäßen Fortsetzung seiner Arbeit hindern.

5. 9. Jede Kündigung und Aufforderung zu Neuverhandlung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
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6. Wirksamkeit der Vereinbarung

Diese Entgeltvereinbarung wird mit der Herstellung des Einvernehmens wirksam. Das
Einvernehmen ist auf dieser Vereinbarung zu erklären.

7. Schlussbestimmungen

7. 1 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Entgeltvereinbarung nicht berührt. Die Unwirk-
same Bestimmung ist durch eine möglichst, dem Sinn und Zweck der unwirksamen Be-
Stimmung entsprechend, gültige Bestimmung zu ersetzen. Dies gilt auch für Regelungs-
lücken in der Entgeltvereinbarung.

7. 2. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Nebenabreden sowie jegliche Änderun-
gen und Ergänzungen zur Entgeltvereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form.

7. 3. Die Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung vom 19. Oktober 2015
und die jeweiligen Änderungen zu dieser Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungs-
Vereinbarung verliert nur für den Teil "Entgelt" ihre Gültigkeit. Die Vereinbarungsbestand-
teile "Leistung" und "Qualitätsentwicklung" bleiben bis zum Neuabschluss einer entspre-
chenden Vereinbarung, längstens bis zum 31. 12. 2021, gültig.

Haldensleben, den

1 3. Okt. 2021
Für den Landkreis Borde

im Auftrag

^tu<cy;c. 6.?
(Ort)

Für den Einrichtungsträger

_, den
.l. £.2^

(Datum)

Dirk Michelmann
Dezernent 2

Sozial^ürgeiinitt^v^lindenbeigg^iliibH
~/C.~°BÖite Sl(6ß^S5-

NSSS'Slnctentwrg'----
Frau Aii^Fi^^ji(r)q!äjt^5
Gesch^fgSiegi-oil / 2 13 49

(StempeQiszemat 2
Bornsche Straße 8

»(aftAO (-«lirtwlobofl

(Stempel)

Die Sitzgemeinde erklärt

D ihr Einvernehmen mit der vorstehenden Entgeltvereinbarung

ihr Einvernehmen nicht, weil

(Stempel)

Ort, Datum, Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter
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Stand: 07. 10. 2021, 10:05

Träger Soziale Bürgerinitiative Glindenberg gGmbH
Kita Kita "Weinbergwichtel" Farsleben
Zeitraum 01. 01. 2021 -31. 12. 2021

Ermittlung der Platzkosten

Personal

Sachkosten/

Personalkosten

Ifd Betreu ungsart Betreuungszeit
Personal

äquivalent Zeitstaffel gewichtet Verträge
gewichtete
Verträge Platzkosten 1 Platzkosten 2 Platzkosten ./..Wert Probe

Kind unter 100% 100% »00% 2, 250 2, 250 1. 203, 62  265. 78  1. 469, 39  100% 100% 39. 673. 56  
90°, 90% 1. 083. 25  265. 78  1.349,03 e 92% 92% 16. 188. 35  
80°/i 80% 8, 083 6, 467 962. 89  265. 78  1.228, 67  84°/c 84°, 119. 180.78C
70°/c 70% 1, 250 0. 875 842, 53  265. 78  1. 108, 31  75% IWi 16. 624. 59  
60% 60% 1. 667 722. 17  265. 78  987, 94  67% 67% 19, 758. 89  
50% 50% 601. 81  265. 78  867, 58  59% R9°A

40% 40% 1, 667 0. 667 481. 45  265. 78  747, 22 C 51% 51% 14. 944,43  
Kind über 3 bis

Beginn der
Schulpflicht 44, 39% 100% 44% 6. 333 2, 811 534,23  265. 78  800, 00  100% 54% 60. 800. 03  

90% 40% 9, 333 3, 728 480. 80  265. 78  746, 58  03% 83. 616. 72  
80% 36% 13, 917 4. 942 427, 38  265. 78  693, 16  47% 115. 756. 94  
70°/i 31% 3,417 1. 062 373. 96  265. 78  639,73 C 80% 44% 26. 229. 05  
60% 27% 320. 54  265. 78  586,31  73% 40°,
50°/c 22'A

, 222 267, 11 265. 78  532, 89  67% 36% 6. 394. 65  
40% ia% 1. 083 192 213. 69  265, 78  479. 47  60% 6. 233. 05  

Schulkind >7, 8iy. 100% 28% 334. 70  265,78  600,47  100% 41 V<

 

83% 23% 276. 83  265. 78  542, 61  90%
67% 19% 223. 13  265, 78  488, 31  81%
50°/c 14% 168, 51  265, 78  434, 28  30%
33° 9% 111.57 265, 78  377, 34 C 63% 2ß%

55. 78  265, 78  321, 56  54%

Kosten der päd. Fachkräfte
einschl. Leitung (Betreuung)
gewiditete Verträge
Monate

Kosten je Platz/Monat

sonstige Personal- und Sachkosten
Verträge
Monate

Kosten je Platz/Monat

Personal
51,000 25, 115

362. 746,62   | Kosten
25, 115

12
1. 203, 62  

gew. Verträge

Monate

Kosten je Monat

Sach- und sonstige Personal kosten
162.654,43   | Kosten

51, 000
12

Verträge
Monate

_265,78  | Kosten je Monat

525. 401, 05  

525.401,05  
525. 401, 05  

e

Anlage l


